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Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, die Raumplanungsgesetzgebung so anzupassen, dass ungenutzte,
erschlossene landwirtschaftliche Gebäude (auch Scheunen) in der Landwirtschaftszone leichter zu
Wohnungszwecken und für den Agrotourismus umgenutzt werden können.

Begründung
Die Anzahl Bauernhöfe in der Schweiz hat sich in den letzten 50 Jahren um etwa die Hälfte verringert. Mehr
als 2‘000 Betriebe werden jährlich aufgegeben. Viele landwirtschaftliche Gebäude verlieren dadurch ihre
landwirtschaftliche Nutzung. Landwirtschaftliche Gebäude verlieren auch deshalb ihre ursprüngliche
Nutzung, weil sie mit modernen Standards nicht mehr vereinbar sind oder weil sie aufgrund von
Zusammenschlüssen hinfällig werden.
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Die Möglichkeiten, ehemalige geschlossene landwirtschaftliche Gebäude für neuartige Zwecke zu
verwenden, sind heute durch die Bundesgesetzgebung stark eingeschränkt. Es ist fast unmöglich,
Genehmigungen zu erhalten, um alte unbenutzte landwirtschaftliche Bauten beispielsweise zu
Wohnungszwecken oder für den Agrotourismus zu verwenden.

Die Nutzungspraxis ungenutzter Gebäude in der Landwirtschaftszone soll mit diesem Vorstoss gelockert
werden. Gebäude und Infrastrukturen, welche nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden,
müssen auf intelligente Weise neu genutzt werden können, sofern diese Gebäude schon mit dem
Straßennetz verbunden sind. Solche nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude sollen auch von
Nichtlandwirten erworben und zu Wohnzwecken umgenutzt werden können. Auf diese Weise kann
zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden, ohne eine weitere Versiegelung von Landwirtschaftsland
herbeizuführen und ohne dass zusätzliche Strassen zur Erschliessung notwendig werden.


